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ABSCHNITT III 

7. Entscheidungen zum Unterricht in der Sekundarstufe II 

7.1 Entscheidungen zum Unterricht in der Sekundarstufe II - Allgemeines 

Die Grundorganisation des Sportunterrichts in den Jahrgangsstufen 10-12 (G8) des Ruhr-

Gymnasiums Witten orientiert sich an den Kompetenzbereichen, den Bewegungsfeldern und 

Sportbereichen sowie den Inhaltsfeldern gemäß des aktuell gültigen Kernlehrplan Sports für die 

gymnasiale Oberstufe des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-

Westfalens. 

Grundlage des Sportunterrichts bildet folgender Grundsatz zur Unterrichtsgestaltung: 

Aufbau einer umfassenden Handlungskompetenz in Bewegung, Spiel und Sport und die wissen-

schaftspropädeutische Ausrichtung des Sportunterrichts durch reflektierte Praxis und Praxis-

Theorie- oder Theorie-Praxis-Verknüpfung als unverzichtbares Strukturelement 

Dabei werden in der Oberstufe zwei Phasen unterschieden: 

 Die Orientierungsphase (Einführungsphase) in der Jahrgangsstufe 10 (EF): 

o Die einzelnen Unterrichtsvorhaben basieren verbindlich auf allen sechs pädago-

gischen Perspektiven, um unterschiedliche Akzentsetzungen im sportlichen Han-

deln zu erfahren. 

 Qualifikationsphase in den Jahrgangsstufen 11-12 (Q 1 und Q 2): 

o Mindestens zwei pädagogische Perspektiven und zwei Bewegungsfel-

der/Sportbereiche bilden das jeweilige Kursprofil und sind kontinuierlich in allen 

Kurshalbjahren zu berücksichtigen. 

o In jedem Kurshalbjahr sind drei Unterrichtsvorhaben zu behandeln in 12.2 

(Q 2.2) sind zwei Unterrichtsvorhaben verbindlich, wobei alle pädagogischen 

Perspektiven im Kursprofil berücksichtigt werden müssen. 

 

Die Lerninhalte des Faches Sport für die gymnasiale Oberstufe werden in den im Folgenden 

dargestellten, aufeinander bezogenen Aspekten des Faches zusammengefasst. Diese bilden die 

Grundlage für die Vergleichbarkeit der Leistungsbewertung. 

 Kompetenzbereiche: 

o Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

o Sachkompetenz 

o Methodenkompetenz 

o Urteilskompetenz 
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 Bewegungsfelder (BF) und Sportbereiche (SB) 

1. Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen 

2. Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen (Dieser Sportbereich entfällt als 

eigenständiger Bereich und wird in oberstufengemäßen Bestandteilen in BF/SB 7 

integriert) 

3. Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik 

4. Bewegen im Wasser – Schwimmen 

5. Bewegen an Geräten – Turnen 

6. Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste 

7. Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele 

8. Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport, Bootsport, Wintersport 

9. Ringen und Kämpfen – Zweikampfsport 

 

 Inhaltsfelder: 

(diese sind analog zum KLP der Sekundarstufe I und angelehnt an die Pädagogischen 

Perspektiven) 

a) Bewegungsstruktur und Bewegungslernen 

b) Bewegungsgestaltung 

c) Wagnis und Verantwortung 

d) Leistung 

e) Kooperation und Konkurrenz 

f) Gesundheit 

 

Die jeweilige unterrichtende Lehrkraft folgt der Verpflichtung, alle je nach Profilierung gefor-

derten Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden und zu ent-

wickeln. 

 

 

7.2. Die Einführungsphase 

Im Folgenden wird die Einführungsphase vorgestellt. Die Fachkonferenz des Ruhr-Gymnasiums 

hat hierfür ein Profil aus feststehenden Kompetenzerwartungen, Bewegungsfeldern und den 

bewegungsfeldübergreifenden obligatorischen Kompetenzerwartungen als verbindlich für die 

Einführungsphase aus den Inhaltsfeldern zusammengestellt und verbindlich verabschiedet. 

Der jeweils ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Be-

darf über- oder unterschritten werden kann. Der Freiraum kann entsprechend der Interessen 

des Kurses genutzt werden oder einzelne Unterrichtsvorhaben können nach Bedarf ausgedehnt 

werden.  

Während der Fachkonferenzbeschluss zum „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ zur Ge-

währleistung vergleichbarer Standards sowie zur Absicherung von Lerngruppenübertritten und 
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Lehrkraftwechseln für alle Mitglieder der Fachkonferenz Bindekraft entfalten soll, besitzt die 

exemplarische Ausweisung „konkretisierter Unterrichtsvorhaben“ empfehlenden Charakter.  

Referendarinnen und Referendaren sowie neuen Kolleginnen und Kollegen dienen diese vor 

allem zur standardbezogenen Orientierung in der neuen Schule, aber auch zur Verdeutlichung 

von unterrichtsbezogenen fachgruppeninternen Absprachen zu didaktisch-methodischen Zu-

gängen, fächerübergreifenden Kooperationen, Lernmitteln und -orten sowie vorgesehenen 

Leistungsüberprüfungen 

Abweichungen von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen bezüglich der konkretisierten Un-

terrichtsvorhaben sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte jederzeit möglich. 

Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvor-

haben insgesamt alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden. 

 

7.2.1. Unterrichtsvorhaben für die Kurse der Einführungsphase (10) des Ruhr-Gymnasiums 

Witten – tabellarische Übersicht 

Halbjahre Laufendes UV Themen der einzelnen Unterrichtsvorhaben 

 

 

 

 

1. HJ 

 

UV I 

Neue Partner und wechselnde Gegner – Unterschiedliche Turnierformen 

im Badminton organisieren, durchführen und unter unterschiedlichen 

Zielsetzungen und Rahmenbedingungen beurteilen.  

ca. 12 Stunden 

 

UV II 

Erstellung, Dokumentation und praktischer Vergleich von Trainingsplänen 

für den Langstreckenlauf zur Verbesserung der eigenen Körperwahrneh-

mung bei sportlichen Tätigkeiten 

ca. 15 Stunden 

 

UV III 

 

BallKoRobics – Entwicklung einer Gruppenkür unter Berücksichtigung der 

Kriterien Raum und Ebenen zur Erweiterung der Gestaltungskompetenz. 

ca. 12 Stunden 

Freiraum Freiraum zur individuellen Nutzung nach Absprache im Kurs 

 

 

 

 

2. HJ 

 

UV IV 

 

Fit for life –   Fitness- und Aufwärmübungen für den Alltag zur Verbesse-

rung der sportmotorischen Grundeigenschaften sowie der Steigerung der 

koordinativen Fähigkeiten demonstrieren können. 

ca. 12 Stunden 

 

UV V 

 

Die spezielle Spielfähigkeit verbessern – technische und taktische Lö-

sungsmöglichkeiten im Handball zur Verbesserung von Angriff und Ab-

wehr 

ca. 12 Stunden 
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UV VI 

 

Hürden überwinden! – Erarbeitung der Technik des Hürdenlaufens im 

Hinblick auf die Erweiterung der Bewegungserfahrungen sowie der 

Überwindung persönlicher Hemmschwellen. 

ca. 12 Stunden 

Freiraum Freiraum zur individuellen Nutzung nach Absprache im Kurs 

 

 

7.2.2. Umrissplanung (Obligatorik) für die beiden Halbjahre der Einführungsphase  

Halb- 

jahr 

Thema des Unter-

richtsvorhaben 

Bewegungsfeld 

(BWK) 

Inhaltsfelder a - f 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz 

1 

Ausdauer BF 1 inkl. BWK IF (d), IF (e)  IF (c), IF (d) IF (d), IF (f) 

Badminton BF 7 inkl. BWK IF (e) IF (c), IF (d), IF (e) IF (e) 

BallKoRobics BF 6 inkl. BWK IF (b), IF (e) IF (a), IF (b), IF (f) IF (b), IF (e) 

2 

Fitness inkl. Erwärmung BF 1 inkl. BWK IF (d), IF (e), IF 

(f) 

IF (f) IF (f) 

Handball  BF 7 inkl. BWK IF (e) IF (c), IF (d), IF (e) IF (e) 

Leichtathletik, insb. 

Hürdenlauf 

BF 3 inkl. BWK IF (a), IF (c), IF 

(e) 

IF (a), IF, (c), IF (f) IF (a), IF (c) 
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7.2.3. Konkretisierte Unterrichtsvorhaben – Kartensätze 
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7.2.4. Beispiel eines kriteriengestützten Bewertungsbogens für Lernerfolgskontrollen 

in der Einführungsphase 
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7.3. Die Qualifikationsphase 

Die konkretisierten Unterrichtsvorhaben für die Qualifikationsphase werden von der 

Fachkonferenz im aktuellen Schuljahr in Kooperation mit dem Schillergymnasium ent-

wickelt und nach Fertigstellung dem schulinternen Curriculum hinzugefügt. 

 

 

8. Entscheidungen zur Leistungsbewertung in der Sekundarstufe II 

8.1. Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans 

Sport hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen 

Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrück-

meldung beschlossen. Die nachfolgenden Absprachen stellen die Minimalanforderun-

gen an das lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglie-

der dar. Bezogen auf die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend weitere der in den 

Folgeabschnitten genannten Instrumente der Leistungsüberprüfung zum Einsatz. 

 

 

8.2. Besondere Aspekte der Leistungsbewertung in der Sekundarstufe II  

In der gymnasialen Oberstufe werden, im Grundkurs Sport sämtliche Leistungen in 

diesem Bereich als „Sonstige Mitarbeit“ bewertet, da keine Klausuren geschrieben 
werden (Ausnahme: Einführungsphase). 

Die Kriterien der Leistungsbewertung in der Sekundarstufe II, insbesondere in der Qua-

lifikationsphase 1 und 2, entsprechen denen der Sekundarstufe I, wobei vor allem die 

profilbildenden pädagogischen Perspektiven je nach Kursprofil maßgeblich für die Leis-

tungsbewertung, die sich aus punktueller Überprüfung und fortlaufender Unterrichts-

gestaltung zusammensetzt, sind. 

Der Bereich „Sonstige Mitarbeit“ setzt sich, wie auch in der Sekundarstufe I, aus den 
kontinuierlich zu erbringenden sportmotorischen Leistungen sowie weiteren fachli-

chen Leistungen zusammen. Weitere fachliche Leistungen sind Beiträge zur Unter-

richtsgestaltung und Unterrichtsgesprächen sowie fachliche Leistungen im Zusammen-

hang mit schriftlichen Übungen, Referaten, Protokollen und Hausaufgaben. 

Unabhängig vom Kursprofil erfolgt die Leistungsbewertung anhand der drei Kompe-

tenzen 1. Sachkompetenz, 2. Personalkompetenz und 3. Sozialkompetenz. 

Die Sachkompetenz beinhaltet die motorischen, konditionellen Fähigkeiten und Fertig-

keiten, die taktische Handlungsfähigkeit sowie Kreativität, Gestaltungs- und Präsenta-

tionsfähigkeit. 
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Die Aspekte Wissen erwerben, Einsichten gewinnen, Erkenntnisse vermitteln, Organi-

sations- und Planungsfähigkeit, Kreativität, Zuverlässigkeit, Konzentrationsfähigkeit, 

Anstrengungsbereitschaft, Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit sowie Selbst-

wahrnehmung, -einschätzung, die Reflexion des eigenen Lernwegs und Selbstverant-

wortung machen die Personalkompetenz aus. 

Lern- und Anstrengungsbereitschaft, Kooperation und Teamfähigkeit, Fairness, Unter-

stützungsbereitschaft, Pünktlichkeit sowie die Umsetzung eigener Ziele in Einklang mit 

den Zielen anderer Menschen gehören zu den bewertbaren Grundlagen im Bereich der 

Sozialkompetenz. 

Eine andere Bewertung als oben auf geführt, erfolgt im Sportleistungskurs der Jahr-

gangsstufen Q1 und Q2. (s. Sportleistungskurs am RGW) 

 

 

8.3. Verbindliche Absprachen  

Über die von der Fachkonferenz getroffenen Vereinbarungen zur Leistungsbewertung 

in der Sekundarstufe I hinaus trifft die Fachkonferenz für die Sekundarstufe II folgende 

Entscheidungen. 

Das Fach Sport ist am Ruhr-Gymnasium als Sportleistungskurs wählbar (weitere Infor-

mationen zum Leistungskurs s. Kapitel 1.5.4.). Alle Sportkurse in der Einführungsphase 

bieten für die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit sowohl im ersten Halbjahr als 

auch im zweiten Halbjahr eine materialgebundene Klausur zu schreiben. Die in der 

Jahrgangstufe unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer arbeiten bzgl. der Vergleich-

barkeit der Anforderungen - insbesondere auch in den Klausuren - eng zusammen. 

Weiterhin strebt die Fachkonferenz unabhängig von den Kursprofilen eine Vergleich-

barkeit der Leistungen an. Dazu werden folgende Vereinbarungen getroffen: 

Generelle Absprachen zur Leistungsbewertung, die unabhängig vom Bewegungsfeld 

und den jeweiligen Inhaltsfeldern getroffen werden können: Bewertet wird, wie die 

Schülerin bzw. der Schüler  

1. ihr/sein Bewegungskönnen zeigt (u. a. technisches, taktisches, konditionelles, 

kreativ-gestalterisches Können), 

2. sich auf Unterrichtsituationen einlässt, 

3. Beiträge zur gemeinsamen Planung und Gestaltung von Lern-, Übungs-, Spiel- 

und Wettkampfsituationen einbringt, 

4. Erfahrungen, Kenntnisse strukturiert wiedergibt,  

5. Zusammenhänge sachgerecht und kritisch reflektiert erläutern kann,  

6. motorische Grundeigenschaften funktionell erweitert hat,  

7. sportliches Können weiterentwickeln kann und 

8. sportliches Handeln zusammen mit anderen regeln kann  
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Verbindliche und mögliche Absprachen über Lernerfolgskontrollen im Bereich „Sonsti-

ge Mitarbeit“:  

1. Sportmotorische Leistungen in den Bewegungsfeldern/Sportbereichen werden 

quantitativ und qualitativ bewertet.  

2. Die einem Bewegungsfeld/Sportbereich zugehörigen konditionellen und 

koordinativen Fähigkeiten müssen in die Bewertung einbezogen werden. 

3. Überprüft und bewertet werden Lernerfolge hinsichtlich fachspezifisch wichtiger 

Schlüsselqualifikationen (Beharrlichkeit, Leistungsbereitschaft, Kreativität, etc.).  

4. Überprüft und bewertet werden fachliche Kenntnisse und methodische 

Fähigkeiten.  

 

8.3.1.Kriterien für die Bewertung des Teilbereichs Kooperation im Sportunterricht als 

Bestandteil der „Sonstigen Mitarbeit“ 

sehr gut gut 

Die Schülerin/der Schüler  
arbeitet mit anderen sehr kooperativ und 

verantwortungsbewusst zusammen, ist aufge-

schlossen gegenüber anderen, ist meinungs-

bildend und gleichzeitig tolerant. 

 

Die Schülerin/der Schüler  
arbeitet mit anderen erfolgreich zusammen, 

ist zuverlässig, initiativ und hilfsbereit.  

befriedigend ausreichend 

Die Schülerin/der Schüler  
verhält sich in der Gruppe kooperativ, kom-

munikationsfreudig und mitteilungsbereit. 

 

Die Schülerin/der Schüler  
ist nicht immer bereit mit anderen zusammen-

zuarbeiten, hält sich mehr im Hintergrund. 

mangelhaft ungenügend 

Die Schülerin/der Schüler  

hat Mühe mit anderen zusammenzuarbeiten 

und braucht wiederholt genaue Arbeitsanwei-

sungen. Die Umgangsformen sind eher konf-

rontativ als kooperativ. 

 

Die Schülerin/der Schüler  
zeigt sich wiederholt unwillig mit anderen 

zusammenzuarbeiten, ist uneinsichtig und 

unbelehrbar. Die Umgangsform ist ausschließ-

lich konfrontativ. 
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9. Anhang 

9.1.Beispielklausur in der Einführungsphase inklusive Erwartungshorizont 
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9.2. Beurteilungskriterien für die Bewertung von Facharbeiten 
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9.3. Beispielklausur im Leistungskurs Sport 
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9.4. kriteriengestützter beispielhafter Bewertungsbogen für die Bewertung einer 

Klausur im Sportleistungskurs 
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